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MONATSBERICHT    SEPTEMBER   UND   OKTOBER    2009 
 
 
ENTSCHEIDUNG DES ÖWR  

ZUM WERBE-TV-SPOT (Felicitas) der Firma XXX-Lutz 

 

Der Link zum Werbespot: 

 

http://www.xxxlutz.at/company/pressecenter/oesterreich/xxxlutz/?tx_mlpresscenter_pi1[categ

ory]=435&tx_mlpresscenter_pi1[item]=919 ) 

 

Entscheidung:  

Der Österreichische Werberat sieht im Falle des Werbe-TV-Spots (Felicitas) der Firma XXX-

Lutz keinen Grund zum Einschreiten.  

 

Begründung:  

Der Österreichische Werberat sieht bei diesem Werbe-TV-Spot keinen Punkt des 

Selbstbeschränkungskodex verletzt. In der freien Marktwirtschaft muss es Unternehmen 

möglich sein, eine Werbelinie – sofern sie sozial- und konsumentenpolitisch unbedenklich ist 

– zu verfolgen, solange sie dem Unternehmen dienlich ist.  

 

http://www.xxxlutz.at/company/pressecenter/oesterreich/xxxlutz/?tx_mlpresscenter_pi1%5bcategory%5d=435&tx_mlpresscenter_pi1%5bitem%5d=919
http://www.xxxlutz.at/company/pressecenter/oesterreich/xxxlutz/?tx_mlpresscenter_pi1%5bcategory%5d=435&tx_mlpresscenter_pi1%5bitem%5d=919
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ENTSCHEIDUNG DES ÖWR  

ZUM WERBEPLAKAT - INTIMISSIMI 

 

 

 

Entscheidung:  

Der Österreichische Werberat sieht im Falle 

zum Werbeplakat – Intimissimi keinen Grund 

zum Einschreiten. 

 

 

Begründung:  

Die Entscheidung wurde mit eindeutiger 

Mehrheit getroffen. Es wurde keine Verletzung 

im Sinne des Selbstbeschränkungskodex der 

Werbewirtschaft festgestellt.  Das Motiv ist 

weder anstößig noch herabwürdigend, sondern 

wirbt auf seriöse Art und Weise für ein Produkt 

der Firma Intimissimi.  

 

Mit anderen Worten: Auch wenn sich im 

konkret beanstandeten Werbesujet um eine 

lediglich in Unterwäsche bekleidete Frau 

handelt, ist die graphische Darstellung 

keinesfalls sexuell anstößig oder 

frauenfeindlich bzw. frauendiskriminierend. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Abbildung 

einer Frau in Unterwäsche in einem direkten inhaltlichen Zusammenhang zum beworbenen 

Produkt - nämlich Damenwäsche – steht – siehe Artikel 2.2. und 2.2.1. des 

Selbstbeschränkungskodex der Werbewirtschaft.  

 



3 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES ÖWR  

ZUR INSERATSCHALTUNG DER FIRMA ARTBAU 

 

 

Entscheidung:  

Der Österreichische Werberat fordert im Falle der Inseratschaltung der Firma Artbau auf in 

Zukunft bei der Gestaltung von 

Werbemaßnahmen oder einzelner 

Sujets sensibler vorzugehen. 

 

Begründung:  

Das gegenständliche Sujet dient der 

Bewerbung eines regionalen 

Bauunternehmens. Die eine Hälfte 

des Inserates vermittelt für die 

RezipientInnen durchaus 

wissenswerte Informationen zu den 

unterschiedlichen Geschäftsfeldern 

des Betriebes, diverse 

Kontaktmöglichkeiten (Anschrift, Mailadresse, Telefonnummer) sowie typische werbliche 

Aussagen zum dem Unternehmen, wie „sanier mit mir“ oder „die persönliche art zu bauen“, 

wodurch offenbar eine persönliche Basis mit den Kunden aufgebaut werden soll. Die zweite 

Hälfte liefert dagegen weder weitere Informationen noch beinhaltet sie typischen 

Werbeaussagen die in Zusammenhang mit der Branche des Werbenden stehen, sondern 

zeigt ausschließlich einen tief dekolletierten Ausschnitt eines weiblichen Oberkörpers. Dazu 

gesellt sich die Frage „Fühlen Sie sich beengt?“, die offenbar auf die einengende Korsage 

anspielt.  

Der Selbstbeschränkungskodex regelt im Bereich „Frauen“ unter Punkt 1, dass sich die 

Werbung keiner sexuell anstößigen Darstellungen bedienen soll und weiters im Unterpunkt 

1.1, dass keine bildlichen Darstellungen von nackten Frauenkörpern ohne direkten 

inhaltlichen Zusammenhang zum beworbenen Produkt verwendet werden sollen. Die 

Formulierung des nackten Frauenkörpers ist soweit zu verstehen und damit ist nicht nur der 

völlig entblößte Körper gemeint, sondern auch Teile von diesem, selbst wenn intime 

Bereiche bedeckt bleiben. Abzustellen ist dabei stets auf den Gesamteindruck der 

hinterlassen wird. Für den konkreten Fall bedeutet dies nun, dass ohne jeglichen 

Zusammenhang mit der Bewerbung eines Baugewerbebetriebes, der dekolletierte Busen 

einer Frau, der auch (Teile) der Brust durchblicken lässt, verwendet wird. Dadurch liegt ein 

Verstoß gegen die oben zitierte Norm vor.  

Da die Gestaltung des Inserats jedoch weitgehend intime Bereiche mit Textilien bedeckt 

lässt, ist lediglich die Aufforderung an das Unternehmen zu richten, in Zukunft Werbeauftritte 

sensibler zu gestalten. 
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ENTSCHEIDUNG DES ÖWR  

ZUR INTERNETWERBUNG ï CITY-MOTION 

 

 

Entscheidung:  

Der Österreichische Werberat 

fordert im Falle der 

Internetwerbung – City-Motion 

auf in Zukunft bei der 

Gestaltung von 

Werbemaßnahmen oder 

einzelner Sujets sensibler 

vorzugehen. 

 

Begründung:  

Die Aufforderung zur 

Sensibilisierung erfolgt vor 

allem im Hinblick auf Punkt 

1.1. „Allgemeine 

Werbegrundsätze“ des 

Selbstbeschränkungskodex 

der Werbewirtschaft – 

„Werbung darf nicht gegen die 

allgemein anerkannten guten 

Sitten verstoßen und Werbung 

soll nicht durch sexuell 

anstößige Darstellungen die 

Würde der Menschen verletzen“. Auch im Sinne des Punktes 1.2. „Ethik und Moral“ 

beanstandet der ÖWR die vorliegende Internetwerbung, so wurde die Darstellung für die 

Bewerbung des Produktes als unpassend eingestuft. Das beworbene Produkt heißt zwar 

Quickie, aber die Piktogramm-Darstellung hat nichts mit dem Produkt zu tun.  
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ENTSCHEIDUNG DES ÖWR  

ZUM WERBEPLAKAT ï MAUSEFALLE-LINZ 

 

 

 

Entscheidung:  

Der Österreichische Werberat fordert im 

Falle des Werbeplakats „Mausefall-Linz“ 

auf in Zukunft bei der Gestaltung von 

Werbemaßnahmen oder einzelner Sujets 

sensibler vorzugehen. 

 

Begründung:  

Die Aufforderung zur Sensibilisierung 

erfolgt vor allem im Hinblick die Punkte 

1.2.1 „Verletzung der Würde der Frauen“ 

und 2.2 „Frauen“ und hier 1.2. des 

Selbstbeschränkungskodex der 

Werbewirtschaft. In den genannten 

Punkten wird erläutert, dass eine Werbung 

nicht die Würde der Frauen in Frage stellen 

darf. Vor allem die Wort- Bildkombination 

führt zu einer Verletzung der Intimsphäre, 

bekommen doch erst durch den Text, die 

Lippen die sexuell anstößige Bedeutung.  

 

Auch gemäß Punkt 1.2.1. und hier vor 

allem im Hinblick auf den öffentlichen Raum wird eine klare Aufforderung zur Sensibilisierung 

ausgesprochen.  

 

 

 


